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§ 20g AuslBG Rechtsmittel
 AuslBG - Ausländerbeschäftigungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.07.2024

1. (1)Über Beschwerden gegen Bescheide der regionalen Geschäftsstellen des Arbeitsmarktservice entscheidet das

Bundesverwaltungsgericht spätestens drei Monate nach deren Einlangen durch einen Senat, dem zwei

fachkundige Laienrichter, je einer aus dem Kreis der Arbeitgeber und aus dem Kreis der Arbeitnehmer,

angehören.

2. (2)Die fachkundigen Laienrichter und Ersatzrichter haben über besondere Kenntnisse des Arbeitsmarktes und

des Ausländerbeschäftigungsrechts zu verfügen und sind von der Bundesarbeitskammer und der

Wirtschaftskammer Österreich in erforderlicher Anzahl vorzuschlagen.

3. (3)Die zuständige regionale Geschäftsstelle kann den angefochtenen Bescheid binnen zehn Wochen nach

Einlangen der Beschwerde aufheben, abändern oder die Beschwerde zurück- oder abweisen

(Beschwerdevorentscheidung).

4. (4)Beschwerden gegen den Widerruf einer Sicherungsbescheinigung, einer Beschäftigungsbewilligung, einer

Entsendebewilligung oder eines Befreiungsscheines haben keine aufschiebende Wirkung. Beschwerden gegen

den Widerruf einer Beschäftigungsbewilligung kann aufschiebende Wirkung zuerkannt werden.

5. (5)Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetzes – VwGVG, BGBl. I

Nr. 33/2013.

6. (6)Wird gegen ein Erkenntnis oder einen Beschluss des Bundesverwaltungsgerichtes Revision erhoben, hat die

regionale Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice das Verfahren bis zur Entscheidung des

Verwaltungsgerichtshofes auszusetzen.
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